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Der schWeizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mi>slicdttn der gcfttgeber.de» Räthe der helvetischen Republik.

Baud II. X». XXIV. Llizevn, den 28. November.

Gese z geb >ig.
Grosser Rath, 15. November.

(Fortsetzung.)
Bourgeois würde das Gutachten annehmen,

wann alle Helvciier Philosophen waren; allein da die-
ses nicht der Fall ist, so stimuli er Huben! bei, weil
durch ein« solche Auswanderung viel Geld aus dem
Land kommt. E scher sagt, der Hauptfehler in unsrer
gegenwàr.igen Lage besteht darin, daß das Volk m
ganz Helsctien höchst gespannt ist, und in dieser Spam
nung durch die Bekanntmachung des Allianztraktatö
mit Frankreich, durch die gleich darauf erfolgte Ein-
schreibung aller jungen Bürger zunr Militärdienst un-d
durch die Art dieser Einschreibung unterhalten wurde,
indem diese in einigen Cantonen so vor sich gieug,
daß man die jungen Bürger schsn der Grosse nach in
Reihe und Glied einordnete und in Compagnien ab-
theilte, als ob Tags darauf alles schon als Infanterie
abreisen müsse. Diese Spannung nun, verbunden mit
den interessanten Gerüchten, man kmme auch über Land
zu der buonapartischen Armee nach Egypte» gesandt
werden u. f. w. erwekie beim helvetischen Volk Miß-
trauen und Aengsilichkeit. Da nu» von unsrer Nation
weder Feigherzigkeit noch Gleichgültigkeit für die Ehre
und die Unabhängigkeit unsers Vaterlandes zu befürch-
ten ist, wann man sie in ihre ruhige und natürliche
Lage zurüktreten läßt, und das Uebel also in dieser aus-
serordentlichen Spannung seinen wahren Grund hat,
so ware es aller gesunden Politik zuwider dieser Span-
nung durch strenge Emigrationsgefttze neuen Schwung
zu geben, und also die Ursache des Uebels noch zu
vermehren — denn das Beispiel Frankreichs lehrt
uns hinlänglich, daß auch die größte Strenge die
Auswanderung messt hindert, sondern eher vermehrt,
âwnalehreftowoh! als Klugheit gebieten uns also
»der diesen Gegenstand keine Maaßregeln zu nehmen,
vis allenfalls wirklich Gefahr eintritt, und dann erst
ware Pellegrinis Vorschlag dem Geist unsrer Nation
1°^. «"passend: ich beharre also auf dem vorge-
»eglen Gutachten.

,^«p/"> glaubt, wir gleichen solchen Leuten, die

wie sie löschen wollen. Der Vorschlag der Kommst-
son stt den Gegenrevolutionairs, deren wir eine gut«
Zahl haben, günstig. Pellegrinis Maaßregel ist nicht
Usiniänglich, weil man nie einen aristokratischen Vawr
zum Patriot und eine fanatische Mutter vernünftig
machen wird. Er glaubt dann erst verdiene» wir
das Zutrauen des Volks, wann wir das Vaterland
von der obschwebenden Gefahr gerettet haben, nicht
ad.r wann wir ganz ruhig über diese zur Tagesord«
nung gehen; er beharret also auf seinem ersten Ans
trag. Bille ter begreift nicht warum mau gegen
Bürger, welche am Vaterland untreu werden wollen,
m.t solcher Schonung verfahren sollte, und erst dann
Maaßregeln nehmen wollte, wann dieselben zu spat
sind. Er begehrt daß man ohne mehr Zeit zu veilles
reu abstimme und Habers Antrag annehme.

Su ter war schon lezchin in der Ueberzeugung
daß nur Maugel au Aufklärung und aristokratische
Bearbeitung unser Volk irre führen, und daher wünschte
er demselben durch Kommissairs mündliche Aufklärung
zu geben. Aber nicht mir unser Volk, sondern ganz
Europa ist gespannt, und man weiß noch,-»sieht wohin
die Feder ipringeu wird, daher muß mau auf alle
Falle sich bereu halten, und daher soll mau einzig
das Gcftz macheu, daß die eingeschriebne Mannschaft
als auf dem Piquet stehend, sich nicht aus dem Vas
terland entfernen soll; diese beiden Maaßregel» sind
für die gegenwärtigen Umstände erfoderlich.

Huber: Guter hat als ein Manu geredt der
unser Vaterland liebt und unser Volk kennt; ja
es fehlt diese» nur an Aufklärung! und es soll aufs
geklärt werden, in seiner Sprache aufgeklärt werden,
durch Wahrheit und nur mit Wahrheit aufgeklärt
werden! Es ist nicht wahr daß keine Gefahr vorhan«
den sey«; morgen vielleicht schon braucht das Vaters
land seine Vertheidiger! Guter ist dabei stehen gcblie«
den, das Helvetische Volk sey von den Feinden feiner
Vereinigung so irre geführt, daß es bei dem Aufruf
zu den Waffen, nicht wissen wcrde was es zu thun
habe. Ich will es ihm sagen: entweder feinem Cha-
rakter und seinem Nuhm gemäß für sein vereinigtes
Vaterland, für die Sache der Freiheit, und feine!»

"U»n pgy Haus ftbxx ihnen brennt, lange nachdenken, Bunde treu, brnderüch wpfer mit den Franken gege»



tie Despoten fechten — sich ganz an seine neue Vcr-
fassung, an seine ftldstgcwählte Regierung anschlics
sen, oder in den Zustand eines eroberten Landes,
eines besiegten Volkes zuiüksinken, wo nicht gar ge-
trennt eine Beule des Hauses Oestreich ju werbent

Man spricht immer von Beruhigung des Volks;
ich meine man sott die Burger Heivericiis wecken,

ihnen die Äugen öfncn ^ sie unter die Fahnen rufen,
anstatt dasselbe einzuschläfern über leine und des à
lerlanvcs Gefahren! Des Schweizerbürgers Bern-
higung ist seine Vaterlandsliebe/ und seme Sicherheit
ist sein Muth!

Die jetzige Vereinigung der schweizerischen Staa
ten war unvermeidlich, die dem heiyetlicycn Furchend-
sinne schnür gerade enrgegengesezte Aristokratie war zu

ihrem.Faste reif, und eine allgemeine aus ewige Grund
lntze des Gesellschaftsrechts gegründete Freiheit das
einzige und beste Gut das bei der R-ooluc-ou der
helvetischen Nation angeboten werden kouine. So
nahm sie es auch an; so würden eö heute dw seligen

Stifter unsers alten unvollkommenen Bundes von gan-
zem Herzen annehmen. Ja Bürger! lebten s»e nun
üi unsern Zeilen, hatten sie unser» Gesichtspunkt, wen.
entfernt daß sich diese Vater der Freiheit nuo G eich

heit, in Bündnisse, mit hohen und gnädigen Fanitliem
Herrschaften einlassen würden, wären sie Demvtraceii,
rntschloßner wohl als wir, ich schwör e,6 bet lhien
heiligen Schatten! Darum haben auch ihre biedern
Nachkommen endlich dem Wunsch ihrer Bruder, zur
Erhaltung des gesammten lieben Vaterlandes, von
ihrer gänzlichen demokratischen Form einen Then aus-

geopfert, um mit den übrigen Neubesreilrn einer ein

geschränkter», aber sichrer» und vortheilhasleru rcpra-
sentativen Volksverfassung zu gemessen! dieses yal
auch das VollzichungSdirektorium wohl eingesehen,

eingesehen daß nachdem alle Schweizer, weltliche und
geistliche, ich rede von wahren, frommen und christ-

lichen Geistlichen, den Bürgereid geschworen, und va
durch die Annahme der ueu<n Verfassung besiegelt

haben, daß nachdem die so giükilch zu dieser Vcrzas
sung vereinigte Schweiz, mst dcr großen Repuvllk ei»
Scinch - und Tnizbündniß auf Glerchhenc und Unad-

häügigk.'it gegründet, geschlossen hat, sie nun Ihrcm
wahren Interesse und chrer Ehre gemäß, diesen Bund
treu zu basten hat d.ß sie dazu Truppen und Flnan-
zcn, ohne welche kein unabhängiger Staut sich erhal
ten kann, bereit halte» müsse, daß dieses um soviel
dringender se», da Truppen einer gegen unsere große
Verbündete feindseltggesiiuste Macht au unsern Grew
zen lieaen, daß wir also nicht warten können, gegen

jede» Feind zu jeglicher Hülfe gerikstet zu seyn, und
wir nicht bei erfolgten? Feldgcschrc! uns erst nach Heer
und Waffen umzusehen hatcn, vor dem Buudcögenos-
sen uns schämen, n->d vielleicht gar dem Fernde d,e
Grenzen de s VakerlaüS-s preis lassen mußten Und
übst Ausführung so wichtiger Maaßregeln, die Erfüi-

lung so hciluzcr Pflichten, wollte man zur Tagesotd
>">"S Sehen s Dafür behüte uns Helvetiens Schuf-
gitst! Nein das sind Dinge von welchen das Volk
Nicht genug und nicht geschwind genug unterrichtet
werden nmn» .Das Dircktorium hat uns Maaßres
gcm angezeigt, m welchen wir dasselbe nicht kräftig
genug unterstützen können.

Laßt uns die Verblendeten unterrichten, die Uc-
belgcsinnten bestrafen und die Feigen out Verachtung
brandmarken. Laßt diese gehen niemtwegen, ihre Ge-
bcu'.e sind nicht würdig in den Gräbern unsrer seligen
Vorfahren zu ruhen! ja fliehen mögen die Uawürdi-
gen, aber wiederkehren und den freien Boden befl.k-
ten iiteinalsz Denkt unsrer Väter bei Morgarten:
Verbannte boien ihnen Beistand m, in dcr Noth,
aber sie huttc« sich cuunal des Bürgernamcns Uiiwür^
dig gezeigt, und unsre Väter wollten keine Verbannt?
in ihren Rechen dulden, und als diese abgesondert
mit heldenniuthiger Anstrengung den Sieg dennoch
entscheiden Haffen, wurden sie doch nicht sogleich und
nue als Einsaßen aufgenommen. Also gebt den Fei-
gen Passe, deren Aufschrift ihre Schande enthalte,
deren Stempel em Weiberpankossel sey, und laßt sie
miter oie Heerde der Leibeignen fahren! —

German» glaubt, die ausgearteten Söhne des
Vaterlands könne man ganz ruhig abreisen lassen, die
blos; irregeführten aber will er aufklarer, und federt
daher von der Eommission einen neuen Rapport, in
welchem bestimmt werde, daß neben den schon vor-
gejàMgnen Maaßregeln diejenigen, welche sich dem
Mlllwrdie-ist entziehen wollen, aller Aemter in der Re-
public unschig seyn und eine Geldbuße be-ahlcn sollen,
welche dann zur Unterstützung der wirklich dienenden
Burger angewandt werde» konnte. Weber ist zwar
m den Grundsätzen der Commission und besonders
Pellegrinis, doe.) glaubt er sey das Gutachten nicht
ganz oen Zcitmnstanden angemessen; er wünscht daher,
daß die eeommijjion ungefehr nach den von Guter
gemachten Bemerkimgcn arbeite und daß besonders
Maaßregeln vorgeschlagen werden, die die Feigherzi-
gen mir Schande bedecke» und durch die überhaupt
das Volk aufgeklart werde. Graf sagt, selbst laut
dem 27 K der Eonstimtion ist Verlust des Kürgerrechts
aus die Auswanderung gesezt: beinahe wurde er hin-
gcrchcn durch Kochs Grunde, aber überhaupt ficht er,
oap man à dadurch, daß man dem Volk, welches
uvu) au bee alien Ordnung hangt, in seinen Hoffnun-
gen schmeichelt, dasselbe mir.der jczigen Ordnung un-
jiffryoen macht; daher will er, daß man dem Volk
seierüch erkläre, daß nie keine Redt mehr von der al-
ten Ordnung sey« tonne, und daß es im Fall eines
Kr-egeö nur zwischen Freiheit und Unabhängigkeit und
zwischen Sklaverei und Vertheilung unter die benach-
varten Nationen zu wählen habe. Erlacher glaubt,
die ganze Versammlung werde mit Huber, Smer und
Pellegrini.-.einig seyn; daher federt er, daß diese Z



Mitgliedes in eine Commission geordnet werden, um
bis' morgen einen neuen Rapport zu machen- Ger-
mm»,s Antrag kann er nicht beistimmen! — Es wird
beschlossen den Gegenstand einer neuen Eommisiwn zur
Bearbeitung zu übergeben, die aus den vcnErlachern
vvrgeschlugncn Mitgliedern bestehen soll!

Das Municipaîitàtsgutachten wird in Berathung
genommen (s. Republikaner p. 451.) und nach -Mar-
caccis Antrag Zweis behandelt.

§ z. K och will dem § beifügen, daß man für
den Zutritt in die Gkmeind'sversammlung auch hclverü
scher Bürger seyn musse. Carrard findet Kochs
Bemerkung überflüssig, weil dieselbe schon im Vor-
schlag enthalten sey. Kochs Bemerkung wird ange-
nominen.

§ 4. Iomini will noch beifügen, daß auch die-
jemgen ausgeschlossen seyen, welche durch einen ge-
schlichen Spruch vom Bürgerrecht beraubt sind. Koch
sagt, da solche geftzlichc Sprüche fiel) auf den 2? K

der Constitution gründen, so sey der vorgcschlagne
Beisaz überfliiffig. Der § wirb unverändert auge-
nommen." Ueber z 5/ 6 und 7 bemerkt Cartier, daß
nicht von zweierlei Arten Bürgern gesprochen werden
soll. A ker m ann will die Einschränkungen, die diese
§§ bestimmen, nicht annehmen.

Gysi folgt und will die Bedingung ausstrei-
chen, daß die gesezgebendrn Rathe die Erlaubniß zu
Versammlung der Gemeinden geben müssen, weil die
Gemeinden selbst ehedem schon solche Freiheiten hatten.

Koch vertheidigt das Gutachten, weil hier nur
von den politischen Gemeinden die Rede ist, und
was die Güterverwaltup.g angeht, in den solgcnden
Abschnitten verkommt; Gyscrs Bemerkung findet er
irrig, weil hier nur von Steuern dieRcöe ist, weiche
uicht ohne Genehmigung der Gesezgcbung veranstaltet
werden sollen; Cartiers Bemerkung stimmt er bei,
weil nicht mehr von Nichtbürgern die Rede seyn soll.

Ki ch man »will diese Einschränkungen nicht zu.-
geben, sondern den Gemeinden ihre Versammlung
mehr erleichtern.

Iomini. folgt Koch, doch will er, daß die
Diftkiktsstatchaltcr Erlaubniß zu Gemeindsvesfamm-
lv igcn geben kennen.

L ü scher glaubt, man müsse die Besteurung der
Bürger in den Gemeinden für die Gemeindsbedürsnissc
erleichtern, und also hierzu nicht die Einwilligung der
Geftzgebung begehren.

Eustor stimmt Cartier und Kilcl)mann bei.
Diese werden mir Cartiers, Lu>chers. und Jo-

musts Bemerkungen angenommen.
,Der gtc § ist von der Commission zurülgenommen

worden.
§ y. Koch findet, es sey die Bürger einer zu

Messen Mllkürlichkeif ausgesezt, nur 3 Munizipalbeam-
ten zu bestimme!!; er wünscht daher in allen Gemein-

den umer 130-- Seelen 5 Munizipalbeantte. A k e r-
mann will, daß nur Gemeinden von 300 Seelen 3
Munizipalbeantte haben und stimmt sonst Koch bei,
will aber den Gemeinde« überlassen, die Zahl zu ver-
mehren und die Beamten nach Belieben zu besolden.
Anderw erth will die Bestimmung der Zahl der Be-
antttn den Gemeinden selbst überlassen. Zimmer--
mann stimmt in Rüksichr der Zahl der Beamte» für
Gemeinden von 3c» Seelen Akermann bei und.wieder?
legt Andcrwcrths Antrag, weil er zu grossen Unord-
nungen Anlaas gäbe. Schlumpf'stimnu ganz Koch
bei, daß nie weniger ais Z.Beamte gewählt werden^
und wiedcrlegt Anderwcrt, weil geftzliche Autoritäten
auch gesezlich bestimmt werden sollen. — Es wird be-
stimmt, daß in Gemeinden von 300 Seelen und dar?
unter 3 Beamte und in Gemeinden von 300 bis 13°»
Seelen 5 Munizipalbeantte statt haben sollen.

§ ri. Pan chaud will nur 7 Beamte solchen
Gemeinden geben. Iomini und Bourgeois un--
rcrstützen den §, weil eine kleine Zahl zur Aristokratie
führc. Z im m ermann bittet, daß man die Mnnizi-
palitaten nicht mit den Verwaltungen verwechsle und
stimmt Pauchaud bei. Secretan vertheidigt das
Gutachten wegen der nöthigen Verkheilung der-Mnm-
zipalitàten in besondere Commissionen und wegen
Bourgeois Bemerkung. Su ter stimmt zum Gutach-
ten, weil es gar vielen Leuten wohl thut, wann sie

an ihrem Ort auch etwas zu sagen haben. Der ö
wird angenommen.

§ 12. Graf glaubt, für Gemeinden von 2oov
Seelen seyen 15 Beamte zu viel, er stimmt für 12.
Koch will den Gemeinden von 1300 bis 8ovo Seelen
erst 15.Braune gebe«. Iomini stimmt zum Rapport
aus Bourgeois, Euters und Secretans bei Bchand-
iui-g des 11 h angeführten Gründen. Zim m e r m aun-
umerstuzt ganz Kochs Antrag. Akermann will Ge-
»winden von 5000 Seelen und darüber mehr als 15
Beamte geben. Gmür folgt Kochs Meinung und
glaubt, man sollte eher die Fahl auf rr vermindern.
K o ch stimmt Gmnrs lezrer Bemerkung bei, weiche an-
genommen und also bestimmt wird, daß nie mehr als
ri Muluzipaîbeanîte seyn sollen.

§ 13. Iomini will allen Mumzi'pálbeamtiîngen
3 Suppléance» geben, weil sie in grossen Gemeinden
nothwendiger sind als in kleinen. Koch will den tz

unverändert beibehalten, welk nur in den kleinen Ge-
meinden durch allfallige Abwesenheit einiger Beamten
die Geschäfte unbesorgt bleiben würden, und in gros-
sen Gemeinden nie die Mehrheit abwesend seyn wird.
Eustor folgtJomini, welcher beharret. Andcrwerth
unterstuzt das Gutachten, weil sonst zulegt alle Bür-
gex Beanttungen bekamen. Der H wird angenommen.

H 14. Akermann will, daß der"Suppleant den

Plaz eines abwesenden, also nicht blos eines abtreten-
den Beamten einnehme. Der § wird angenommen.

§ lg. Su ter will das Wort Präsident statt-
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Maire haben, 'veil dieses in deutscher 'Sprache leicht'zernichttk, weil es nicht schwer wäre tu beweis, -».«iu^ì-?/utî.Aàs Sà kàte^ Akerma^njdl^m Gegenstände' womit sichê die Web!Z
uuterstüzt das Gutachten, weil durch Suters Antrag beschäftigt, mehr oder weniger Betua ausdw'>->««»,
eine Verwirrung unter den vielen Präsidenten entste- M, den Krieg oder den Frleden haben Eine wlw,-

2) ivsuß nian nicht unbemerkt lassen, d.'K diàAusnahme von der allgemeinen Revel illwei^)e den gc>ezgebenden Ratheu das Vorsllllagsrecbtuv.r alle Gegenbande der Gcsezqebung zukennt' daßm.o d-ejer § rme Ausnahme von dem arà oìrunift
.az der Absonderung der Gewalten ^«ichcrung un.rer Freiheit hauprsäch besteht, hier-ans folgt also ganz unverkennbar, daß der Zo H derconstitution keiner Art Ausdehnung fähig ist, sondern
nach ,Aner be!a)ra.-ktesteu Auslegung gà soll

ti^t m L br» vì<èou-m-Uon berechtli^r w.tbcn Eue^r Berathung alle diejenigen Aene
Äan'oes AviGA^ 'vclche dieselbe in de-n

vornehmen zu müft

W? — «- Dàslichl-i.

hen könnte. Cartier und Schlumpf folgen Sm
tern. Der § wird ausgeftrichen.

§ 16. Audcrwerth will das was von Absetze»
hier die Rede ist, ausstreichen, wen die Entsetzung nach
der natürlichen Ordnung der Dinge der Mmchipalität
zugchöre» soll. Dieser Antrag wird angenommen.

§ 17. A «verwert h will in den grossen Ge-
nitinden die Zahl der Weibe! durch die Mnnizivalitat
bestimmen lassen. Dieser Antrag und der § wer-
den angenonimen.

Der Staatsbot erhält für Z Tag Urlaub

Grosser Rath, 16 November,
Präsident: Secretan.

Carrard und Escher legen im Namen einer
Commission folgendes Gutachten vor:

Bürger Gesezgeber!
Die von Euch ernannte Commission über die Bot-

schaft des Direktoriums hat die Ehre Euch folgendes

Staatsabgaben sich in dem vom 50. S der C u-stimnon
bestimmten Fall befinde, und ob diesen! zufolge dergrosse
Rath dahin beschränkt sey, den Entwurf, welchen das
Direktorium hierüber vorlegt, entweder ganz annehmen
oder ganz verwerfen zu müssen.

Von dem Beschluß, den Ihr über diese Vorwage
nehmen werdet, hängt ganz die wettere Arbeit Eurer
Commission gb; denn sie muß vor allem aus wissen ob

sie vahin beschränkt sey, Euch die Annahme oder die

Verwerfung des Entwurfs vorzuschlagen, oder ob sie

Euch neue Artikel vorschlagen darf fur diejenigen,
welche sie abandern ;u müssen glaubt.

Ungeachtet die vielleicht zu unbestimmten Ausdrücke
des 5?.' § der Constitution beim ersten Anblik einigen
Zweifel über diese wichtige Frage zulassen, so stund
doch Eure Commission nach sorgfältiger Untersuchung
des Gegenstandes nicht mehr an, einmüchig zu erklär

pen, daß das Recht einen Gesetzesbeschluß übe? die
Art der Einziehung der öffentlichen Staatsabgaben
vorzuschlagen, nur dem grossen Rath zugehören dann.

Denn 1) glaubt Eure Commission, daß der Z->.

nur auf die Sachen selbst, welche in diesem ö cnthad
ten sind, ganz unmittelbar Bezug habe und wovon
das Vorschlagsrecht ausschliesscnd dem Vollziehung
birckton'um gehört. Denn wenn der § anders auszm
legen wäre, so würde das Vorschlagrecht, dieser
grosse Vorzug des grossen Raths beinahe gänzlich

«--".-.i-„na befthrankt würde, uud
5^ ss. aus Annayme des Rapports an. ^as Gut-

eine
varaaf an, diesen Beschluß nur als

Kommission anzusehen, und
sci^liu) nicht als einen Geselle-'descblull d»m .-llenst-«eilen. Anderwrith glaubt, da diesw Bel

.^u>e Aa-legimg der constitution sey, welche

' "u wann der Senat andeo
ssl 'S^U'Una mare, er immer noch die Sache selbst

wwt^S'"r^könnte. Z i m m erman«
áro-O Rá nn Beispiel an, daß sich der

oao ^er das Rechnungsweftn
Es am ss? augeina.it habe. N ü ee folgt ganz
il-,"-' ,'t! unjren Commissionen Amoeft

geno-mmm
Antrag wird am

u-iZtmvmniim wao.or,a" !" Heivetien ausschreiben lassen,

^ à" àtscyen âmetsch brauche, welcher

un ^"M musse. Carrard will vor
tt" > stiren Dollmetsch ftagen, ob ernicht dieze Stelle evenfalis annehmen wolle. Hüber

stimmt Carrard bei, wünscht aber, daß man die Sa-



chê bem Bureau zur nöthigen Untersuchung übergebe.

Spengler folgt Carrard und Hubern. Guter folgt
Carrard, welcher sich mir Huber vereinigt, dessen A-i-
trag angenommen w,rd.

Das Gutachten über Nationalarchive und Bw-
liotheken wird zum zweitenmal verlesen und in Bera-
thung genommen.

Äscher glaubt, die Kommission habe ihren Ge-
qenstand nicht gehörig entwickelt, und Anlegung von
Nationalbibi-orheken mW Archiven mit Anlegung einer

besondern Bibliothek und Archiv, weiche ausschliessend

zum Gebrauche der gcftzgebcnden Rathe dienen sol-
»ff i'-t u»» ^ff-iticui^lbibliotbeken tu

dem Direktorium zugehören, und von bemftlben ge-
fuhrt wurden, so können dieselben nicht ausschliessend
den Commissarjen der geftzgebcuden sîîathe übergeben
werden. Ueberhaupt aber findet er die Grundsätze die-
>es Gutachtens unbestimmt und unvollständig und be-
gehrt daher Zurükweisung desselben an die CommWon.
Weber ist keineswegs befriedigt durch Hubers Er-
lauterung imd jrimmt daher fur die Zurükweisung in
die Commission, welche angenommen wird.

Das Direktorium ladet die Geftjgebung ein, mit
Beschleunigung eine, den wichtigen und grossen Ge-
schaffender Öffentlichen Ankläger und Gerichtschreibee

Jen, verwechselt: ist eS um Nationalbibliotheken zu angemessene Besoldung zu bestinnnen. Auf Zimmer-
thun, so soll die Gtftzgebimg nur die Anlegung der- mainis Antrag wird der Gegenstand der Vesoldungs-
selben und die Art, wie dieses geschehen, soll, beschiies-

sen, keineswegs aber eigne Kommissarien hierzu er-
nennen und die Sache selbst besorgen lassen: Ist es

aber um eine Bibliothek fur die geftzgebcnden Rathe
zu thun, welches unjkreitig bei dem Mangel an
staatswissenschasclichen Kenntnissen, der unter uns
herrscht, höchst dringend ist, so soll eine solche Bib-
liochek keineswegs in alle Fächer des menschlichen
Wissens einschlagen, fondern nur die Slaatàssen-
schaftcn umfassen, und die Nationalarchive konnten
durchaus nicht mit einer solchen Bibliothek in Ver-
bindung stehen, weil.diese unmittelbar unter der Hand
des Vollzichungsdirektoriums stehen müssen: ich foderc
also Nükweisung des Gutachtens an die Commission,
damit dieselbe ein deutlicheres und auf bestimmtere
Grundsatze gegründetes Gutachten vorlege.

Zimmcrmann erklart, daß er Eschers Antrag
so ganz der gesunden Vernunft anpassend finde,
daß er nichts beizufügen wisse und denselben ganz
unterstütze.

H üb er sagt, Eschers Einwendungen beruhen
ganz nur auf einem Mißverstand des Worts National.
Die Commission versteht muter demselben, daß was
den gesezgebenden Rathen gehört, auch National sey;
und da cS kaum in Zweifel gezogen werden wird, daß
bei der Gesezgebnng auch cm Archiv aller Originalst-
ten seyn soll, so entspricht eigentlich das Gutachten

commission zugewiesen.
Das Direktorium begehrt Entscheidung der Frage,

wie lange ein Mitglied der gesezgebenden Rathe ab-
weftnd seyn, und doch seine Besoldungen ziehen könne?

nehmen können und daß diese Commission über diese
wichtigen Gegenstände innert 8 Taaen Rapport mache.

Spengler folgt und glaube die Hauptfrage ft«
d-e, ob Mitglieder, welche zu Hause ihre Geschäfte
besorgen, gleich den übrigen die Besoldung ziehen
sollen? G mur folgt ganz Spenglern, und will, daß
die Commission besonders hierüber cm Gutachten vor-
lege, weil, wer seine eignen Geschäfte besorgt, nicht
braucht iion der Nation bezahlt zu werden.

Carrard bittetdaß man die Sache an die
Commission weift, und erst, wenn man ein Gutachten
habe, in die Sache selbst eintrette. Guter fodert,
daß eine neue Commission über die Botschaft bcs'Di-
rektoriums niedergcftzt werde.

Zi Mine ritt a uns Antrag wird angenommen.
Speugler will, daß diese Commission auch

ein Gutachten vorlege, ob die späte sich eingestellten
Repräsentanten vom Tag ihrer Erwählung an bezahlt
werden sollen. Wydcr glaubt, es sey schon ent-
schieden, daß die Besoldung von, Tag der Erwahluug

Exemplaren aller in Helvetica herauskommenden
Schriften soll nur zur Vorsorge fur die künftig an-u-
legenden wirklichen Nationalbibliotheken dienen, und
kann also nicht als Einwendung gegen das Gutach-
ten gebraucht werden.

K 0 ch findet zwar durch Hubers Erläuterung n
seine Zweifel gegen das Gutachten einigermassen ge-
hoben, aber nun gefallt ihm die' Redaktion des Ge-
fttzesvorschlages gar nicht; auch glaubt er, daß die
eigentlichen Origmalafter. und diplomatischer; Urkunden

lich auf ein ràkwiàdes Gesez heraus, dann er war
einen Monat abwesend mit Erlaubniß, und wenn er
jczt bestraft würde, so Ware es soviel, als ob t!<t
Vater seinem Kind erlaub? auf die Gasse zu gehen und
ihm dann dafür die Ruthe gäbe.

Spenglers Antrag wird angenommen.
Das Direktorium bemerkt, daß durch Abschaffung

des Zchenden die Nationalzehendgebäude überflüssig
geworden sind, und begehrt daher dieselben öffentlich
versteigern zu dürfen, weil schon Anzeigen von vor-

bei den Verhandlungen selbst liegen sollen und da diese! cheilhäfttn Versteigerungen vorhanden sino. Ans Ca-



panis Antrag wird diesem Begehren des Direktorium
sogleich entsprechen.

Man fodert von der Auswanderungscommissisn
ein Gutachten über die zurükgewiestnen §§.

E sch er sagt, da man die Auswandernngscom-
mission gestern abgestzt hat, so glaubt dieselbe nun
von jeder weitern Arbeit über diesen Gegenstand entho-
Ken zu seyn, und erwartet von der neuen Commission
ein Gutachten.

Guter ist nicht ganz Eschers Meinung, weil
nur ein besonderer Gegenstand einer neuenCommission
zugewiesen wurde; er begehrt also, daß vie à Com
mission in ibrer Arbeit fortfahre. Weber untcrstüss
Gütern, dessen- Antrag angenommen wird.

Nach einiger Berathung über die Priorität der
verschiedenen an der Tagesordnung stehenden!Gutach.
reu, wird die Organisation des Obergerichlshoftss in
Berathung gezogen,.

V.'Abschnit. §.43, 44, 45 und 46 werden so-

gleich unverändert angenommen.
K 47. Escher glaubt, es müsse hier eine A-bän-

dernug getroffen werden, weit die Bestimmung, daß
der Öberrichter aus dessen Kanton eine Prozedur ein-
kommt auch einen Rapport darüber zu macheu habe,
von der Versammlung verworfen wurde.

Koch glaubt, bei der-ungeheuern Verschiedenheit!
und Manigfaltigkeit von alten Gesellen sey es durch-
aus nothwendig, daß ein Oberrichter die eingclänf-
neu Prozeduren ganz besonders untersuche und darüber
rapportiere und daher begehrt er, daß der § unoer-
ändert angenommen werde. Esch er folgt ganz Kochs
Grundsätzen um aber keine Undeutlichknt im Gesez

zu lassen begehrt er Abänderung des Worts: den
betreffenden Richter und will nur seren : Einen Rich-
tcr. Weber unterstüzt ganz den §, welcher unser--
ändert angenommen wird.

Die §Z 43, 4?, 50, 51 und 52 werden unverän-
dert sogleich angenommen.

§ '53. Anderw errh sagt, da der Obergerichts-
Hof nun einen Dolmetsch hat, so darf durchaus nicht:
gefodert werden, daß die Prozeduren in beiduiSpra-
«hen eingesandt werden. Koch foigt Anderwerth und
erklart, daß nur aus Versehen sich dieses elngcschiichcu
habe. Der § wird nut Änderwerths vvrgeschlagner
Verbesserung angenommen.

§ 54. Sch lmmpf wist, daß die Frankatur der

Briefe u. s. w. auf Kosten einer Partei geschehe.

Kos) bemerkt, dass in einem folgenden K hierfür ge-
sorge sey. Gchlumps ziehe seinen Antrag zurük.
Carrard will, das; die Prozeduren nicht in der

Kanzlei, sondern eon jedem Richter in seinem Hause
gelessn werden, weil sonst diese Durchlesung nur sehr

nachlässig geschehe. Koch glaubt, man müsse die

Circulation der Prozeduren nicht gescziich anbefehlen
und müsse die Art wie die Öberrichter die Prozeduren
lesen sotie::, nicht bestimme», und da es wichtig ist,

die Gesezbücher selbst sogleich zur Seite zu haben, sv
sey die Lesung in der Kanzlei vorcheilhafter, daher um
terstüzt er das Gutachten. Weber unterstüzt ganz
Kochs Meinung, deren auch Custor beistimmt. Der
§ wird angenommen.

Die §§ 55, 56 und Z? werden unverändert an-
genommen.

§ 58. In dem etwas abgeänderten Gutachten be-
stimmt dieser §, daß nur die Schreib- und Brief-
Unkosten von der,abgewiesenen Parthei als Kostmersaz
können abgefedert werden.

Anderwerth findet diese Einschränkung zu enge
-md will den K ganz weglassen. Koch findet freiliey

â'.dcrw-erlhs Bemerkung dein strengen Recht angeniest
sen, allein da Reisekosten u. o. g. die vielleicht nicbt
uneinbchrlich nothwendig waren, angerechnet werten
àuicen, und eigentlich reine durchaus nothwendige
Kosten statt haben sollen, als die bezeichneten, so ist
der § der Biiiigkekt - und Mensch lèch ke it geuraß. Custor
unterstuzt den K. N n d e r w e rt h beharret auf seiner
.Emwcndung weil sehr leicht der Fall eintreten kann,
daß west stärkere Vergütungen von ungerechten Einwcu-
düngen gefodert werden können; er glaubt, entweder
müsse der Obergcrichtshof selbst, oder aber die untern
Gerichte über die-Unkosten absprechen. Koch sagt,
hier sey es nur von Proz-.ßkosten nicht von EntstZw-
digungem die Rede; daher beharret er auf dein Gut-
achten,,welchem er. einzig eine etwas bestimmtere Re-
dakkion geben will.. And erwerth vereinigt sich nun
mit Koch uilrer der Bedingung der- Redakiönsverbes-
strung, welche-angenomiwen wird.

K och glaubt, diesem Titel müsse noch etwas bei-
gefügt werden, weil in Ci-.mincstfällei: die Cassation
der Urtheile nicht hinlänglich seyn konnte zur Genua-
chumig des Verurteilten, daher begehrt er, daß die
Commission über diesen Gegenstand einen umstandst-
chen Zusaz vorschlage. Gmür stimmt Koch bei und
wünscht dringcndst, daß aste Cassationen mit Gründe»
von Seite desObergerichtshofts belegt werden. Koch
bezeugt, daß er schon in der Commission selbst Gmürs
Meinung gewesen sty und unterstüzt habe, daß er aber
ubermehrt wurde, weil die Majorität glaubte, durch
viele Begründung der Cassation würde der neue Rieh-'
ter nicht mehr ganz frei urlheilen können, weichem er
aber nicht-beistimme!: kann, weil er glaubt, daß der
Richter, im Gegentheil unterrichtet würde, und der
Obergerichtshof oft aus ganz andern Gründen die
Cassation ertheilen kann, als diejenigen Gründe waren,
aus denen dieselbe gefodert wurde; er unterstüzr also
Gmür., Carrard bemerkt, daß über die vorliegende
Frage schon abgesprochen wurde, asten» dessen unge-
achtet will er Kochs Gründe durch unverkennbare Ge-
geng'.-in de widerlegen; sie beruhen nämlich nur darauf,
daß die Sache nicht mehr dem ersten Richter zugc-
wiesen wird,'sondern einem neuen Richter, welcher
die Sache an. sich selbst durchaus von neuem zu unter-
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suchen hat und man also Sorge tragen muß, daß der
Obergerichtshof nicht auf den neuen Richter einwirke;
das Gleiche hat auch so gut in Criminalfallen als in
Civilfällcn statt. Uebrigens stimmt er der Verweisung
von Kochs Anträgen an die Commission bei. Weber
kann Carrard nicht beistimmen, sondern folgt Koch,
denn er sieht den gefährlichsten Einfluß des Obcrge-
richtshofs darin, daß derselbe selbst einewncuen Rich-
ter nach Belieben wählen kann, daher wünscht er, daß
dieser §, welcher dein Obergerichtshof so viel Gewaft
giebt, zurükgcnommen werde; er glaubt, man müsse
so viel möglich die Rechtspflege-abkürzen und i dieß
werde durch das Gutachten nicht bewirkt, daher-sodert
er Rükweisung an die Commission. Escher bittet,

macht Einwendungen wider die Friedenörichtttdezirie
Nuce federt Tagesordnung, weil sich diese Gemeinte
wie die übrigen dem Gesez unterwerfen wird. Car
tier fodert Verweisung an die Fricdensrichtàmmis
sion. Dieser lezte Antrag wird augenommen.

Die Gemeinde Eoriwallo lw Distrikt Lugano
macht Einwendungen wider die foskaufu-ig der Fco-
dalrcchie. Man geht zur Tagesordnung.

Die G mcuîde Molans im Leman bittet von den
Aussagen für dieses Jahr befreit zu werden, weil sie

eine Feucrebrunst erlitten hat. Nuce will nicht von
den Auflagen befreien, aber die Bedrängten unter,
stützen, und zu diesem Ende hin die Bittschrift dem
D-nktorium zuweise». Dissec Antrag wird ange.

daß man nicht rükwärts arbeite, und Kochs Antragjuommen.
ledigerdings der Commission zuweise; über die gemach-K F. S- Wild in Bcx klagt, daß seine Schwester
ten Antrage.,chen schon angenommenen §§ zuwider,!znr Bezahlung der Oiigarchentontribntio« tu Bern zu.
nene Bestimmungen zumachen, zur Tagesordnung gehess gezogen worden sey. Nuce w.ii die Bittsch.tft ats
Dieser Antrag wird angenommen. feme gerichtliche Sache Hem Direktorium Zuweilen.

Die Commission legt einen neuen gutachtlichen Zimmerman» fodert Tagesordnung. N uoe ver?
Titel vor. (S. Nro. XXV. d. Republ.)

vi. § 62 bis 67 werden sogleich einmüthig an-
genommen.

§ 6z. Gmü r findet diesen Prozeßgang zuweitläu-
ssg und will, daß vas Cautonsgericht sogleich ohne
Einwage an den Obergerichtshof urtheile. Koch an-
erkennt, daß freilich durch diesen Gang das Geschäft
etwas in die Lauge gezogen wird, allein erst muß im-
mer bestimmt entschieden werden, ob Anklage statt habe
oder nicht, und erst nachher kann die Strafe gehörig
bestimmt werden. So viel möglich müssen diese bei-
den Operationen getrennt und in besondere Hände ge-
legt werden, weil bei der ersten Frage zugleich sntschie-
den werden soll, ob die Prozedur vollständig und in
den gehörigen Formen abgefaßt worden -sey; da er
diesen bestimmten Gang in einem so wichtigen Gegen-
stand höchst zwekmassig findet, so unterftüzt er das
Gutachten. Cusivr findet das Gutachten nicht ganz
consiitutionsgemaß, indem er glaubt, erst müsse ein
Gerichtshof absprechen, ehe ein anderer sich mit der
crache abgeben könne. Carrard bittet, daß man
die alten formen vergesse und nun durchaus im Geist
der neuen Verfassung urtheile; allein er findet gerade
in dieser Aussicht das Gutachten unvollständig und
nicht deutlich genug, und fodert daher Rükweisung des
Gutachtens in die Commission. Koch stimmt Carrard
bei und glaubt, Custors Einwendung sey ungegrün-
det, wen die beider: Hauptgeschäfte bei einem Crimi-
nalprozeß nicht vermengt werden dürfen. Der Gegen-
stand wird der Commission zurückgewiesen.

N ach mittags sitz» n g.
Die Gemeinde Bürgen im Distrikt Buren fodert

««bedingte Aufhebung der Feodalrechte. Mm geht
i»r Tagesordnung.

Die Gemeinde Salvans im Distrikt St. Mauriz

«migt sich mit dieser kjten Memung weiche angenom-
meu wiid.

Hirzel öffentlicher Anklagte, und Fasi, Kar-
tonsgerichcsschreitwr von Jauch, begehre« bei chrer
Besolduugsbesiimmuug Aussicht auf ihre vtewn oc-
schasse. Auf Fie, jeu s -Antrag wird die Bittschrift
der Beseivungökomlnission zugewiesen.

Die Verwalrungskammer von Freiburg übersendet
eine Bittschrift von P. Iolet von Freiburg aiS nach-

stem Erbe des B. Beüulöholz, weiche den Drip
theil des Erbs der zur Unterhaltung zunger Patrizier
bestimmt war, als Eigenthum ubsodeii. AN der,
werth glaubt, da an vie Stelle der sreiburger Pa-
trizier alle Schwcizeroürgec treten, so err.iche die -oe-

stimmung welche wir oiefem Dricchell gaben, als wir
ihn zu Narioualgut machte«, ganz se« EuSzwek des

Testators., daher fvüerc er Tagesorenung. Cap ant
folgt ganz, weil es sich von selbst vergehe daß tue

Nation Erbe des aircu Palr-MS sey. Carmen-
tran glaubt es stehe nicht bei uns die Sache zu ent-
scheiden, well sie ganz richterlich ist. und daher stimmt
er zur Tagesordnung. Nuce glaubt Iolet habe et«

was P -rriot-sches an fich, und ote alten Regierungen
haben aus Rap piui scheu Glüudeu den Sohn »ichc
als Erben des Vaters anzusehen beliebt, allein nun
verhalte sich die Hache anders, und sv stimmt er zur
Tagesordnung welche augenommen wird. -

Buchhändler Suljer »1 W.ncertyur fragt, ob er

ohne des Nachdruks verdächtig zu werden, die Ge-
setze der neuen helvetisch.n R-publik drucke» dürfe,
um ihre gehörige Verbreitung z« befördern.

^Nüce fodert Vertagung, weil wir noch nicht
recht wissen, wie wir mit unsrem Nativnalbuchdrncker
stehenl Weber fodert Verweissing an oie Commis,
sion über Bekanntmachung der Gesetze. Wyder folgt
Nüce. And erwerth fodert Tagesordnung, begrngx
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dct a.ìs die allgemcnie Freiheit solche Sammlungen wie
jede andere drucken zu lassen. Escher bemerkt/ daß
wann von der Na-ionalbuchdruckerci die Rede ist/ er
und Nu ce nie gleicher Meinung sind. Jedermann
darf unsre Verhandlungen drucken, also auch das Res
sultat derselbe», welches in den Gesetzen besteht; und
so stimmt er Anderwerths Meinung bei, welche ans

genommen wird
I. I. Engeli in Büsnang im Thurgâu ködert

Erlaubniß noch eine zweite Mulle anlegen zu dürfen.
Anderwerth unterstuzt diesen Antrag, weil dieser
Müller schon das Recht hat mehrere Gange errichten
zu dürfen. Jomini federt Verweisung an die Com
mission und daß diese endlich einmal Rapport mache.
Koch will dem Pecitionar bedingt entsprechen, in so habe. Sehr viele Mißhelligkeiten

Autoritäten so oft stockenden Gangs der executive»
Gewalt in der gegenseitigen Eifersucht der Agenten
und Munizipalitàten und besonders ihrer Präsidenten
bemerkt zu haben; nun ist Mar freilich keine bessere

Schuzweyr der bürgerlichen Freiheit als die sorgfaltis
ge Vertheilung der Gewalten, aber auf der andern
Seite ist auch gewiß, daß alle entbehrlichen Rndee
den Gang jeder Maschine schwerfälliger machen
oder ihn gar hindern, und das glaube ich bei der
jezigen Organisation der Munizipalitàten wahrzunehs
men. Sie sehen den Agent bald als einen Spw? der

Regierung, bald als einen blossen Weibcl, bald als
einen Eingcstossenen an, der mit ihnen um das Limes
hen bei der Gemeine wetteifere oder es ihnen entrissen

Unordnungen und
meinen

^ ^ lGts
selben vertheidigen m müßen: Sie machte noch keinenî meinderí im Bezirk Äran, die ich am allermeisten habe
Rapport, weil erst über die Ehehasten und über das beobachten können, wo es am ailerunruhigsten Hers

RakionaieigcnlhüM - d r Gewässer abgesprochen sey»! gieag, ungeachtet die Agenten fähige Leute waren, bis

Zeit gönne. Dieser Amrag w rs angenommen.

Mus
(S. B-

Grosser Rath, 17. November.
Präsident: Seeretan.

Die Fortsetzung des Gutachtens über die

nizipaiitätcn wird in Berathung genommen.
p- 451).

§ 19. Carmin trau will, daß die Munizipal-
beamccn sogleich nach Bekanntmachung des Gesetzes

gewählt werden. Cartiee glaubt durch einen künfs

ligcn § konnte dem gegcnwart.gen Bedürfniß abgehest-

sen und also dieser S als allgemeine Verordnung fur
Sie Zukunft angenommen werden. Schlump f will,
daß die jezt zu wählenden Munizipalbeamtcn bis im
Mai igoo an ihrer Stelle bleiben. Zjmmermannl
bemerkt, daß alle diese Vorschläge jezt bei Abfassung
des allgemciucn Gesetzes nicht zu verhandeln sind,
sondern erst bei Bestimmung der Maaßregeln für die

je igcn Umstände vorkommen sollen. Der § wird so

wie die drei folgenden äiMnommen.
<D>e Fortsetzung folgt.)

Schreiben des RegimmMatthalterS des

Mutons Argau an das VoUzichimBdi
nkivklum.
(S. Rcpubl. gr. R. Sitzung 10. Nov.)

Seit der Ernennung der Munizipalitàten glaube
ich eine der größten Hindernisse des bei den nnterstm

besten organisirtcn.
Da nun das Gesez über die Munizipalitàten noch

nicht heraus ist, so glaube ich, kenne diese Bemerkung,
wenn sie Ihren Beifall erhält, Bürger Direktoren,
den gesezgebenden Rathen nicht ganz gleichgültig seyn;
die Landgemeinden würden in dem Agent, wenn er
zugleich Präsident von den Municipalitäten w.re, erst

den wahren Vorgeftzten erblicken, der zugleich ihr
eigenes und der Regierung Zutrauen besässe und dafür
bedürfte er weiter nichts, als daß die Statthalter
der Bezirke die Befugmß erhielten, den Präsident der

Munizipalität aus den von der Gemeinde erwählten
Gliedern zu ernennen und denselben nach ihrem.Bcfius
den zugleich zum Agent zu bestellen, zudem wenn man
bedenkt, daß nun auch bald Friedensrichter sollen ers

wählt werden, so wird es noch gerade bei einer sols

chen Menge von Aemtern alt tüchtigen Subjekten fths
len, welche dieselben bekleiden könnten — Da eigene

Beobachtung und Erfahrung mich auf diese Gedanken

geleitet haben, so wage ich es um so vie! zuvergciM
cher, sie Ihnen mitzutheilen, danrit Sie, Bürger
rekroren, "davon den Gebrauch machen, den Sie nach

Ihrer Weisheit gut finden werden.
Gruß und Hochachtung.

Der RegieruKgsstatthaltex
Làg.: I. E. Lehr.

Dem Original gleichlautend,

kuzern, den 7. November i?93.

Der Generalseerekär,
R 0 u s s y n>
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